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Bekanntmachung über die Auslegung der Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und
s.höffen
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Fachbereieh 3

Ordn!rng und FeuerschLltz
Herten,25.luli20t3

SEKANNTMACHUNG
über die Aüslegung der Vorschlägsliste
zur Wahl der schötfinnen und S.höffen

Die vom Rat der Stadt Herten in der Sitzung vom :t0.07.2013 beschlossene Vorschlagsliste
der Stadt Herten zur der Sch6ffinnen und Schöffen für die Amtsperiode vom 01.01.2014 bis
3:i.1?.2018 liegt gemäß 5 36 Abs. 3 cerichtsverfassungsgesetz {GVG) eine Woche läng, und
zv,rar in der Zeit vom

25,07.2013 bis zum 01.08.2013

jfi Räthaus Herten, Kurt-Sahumacher,Str. 2, Zimrner 46, während d€r allgemernen
ÖffnLrngszeiten

Montag und Dienstag
Mittwoch und Freitag
Donnerstag

zu jedermaans Einsicht aus.

08.00 bis 16,00 Uhr
08,00 bis 12.30 Uhr
08.00 bis 17.30 Uhr

Gegen die Vorschlagsliste kann innerhalb €iner Woche, gerechnet vom Ende der
Auslegungsfrist an, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Bürgermeister der Stadt
Herten, Fachbereich 3 * Ordnung und Feuerschutz -, Räthaus, Zimmer 46, Einsprrch erhoben

Der Finspruch kann nur damit begründet we.den, das die in die vorschlagltste
a{rfgenommenen Personen gemäß S 32 GVG nicht aufgenommen werden dülfen oder nach

Sg 33, 34 GVG nicht aufgenommen werden solien.


